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RS OGH 1967/1/10 BMJ7/66 - GZ vom
OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1967

Norm

4.DVEheG §24

Rechtssatz

BMJ 10.1.1967, Z 424.470-7a/66

Im Jahre 1936 stand in Österreich § 81 Z 3 EO in Kraft, wonach ausländische Entscheidungen über den Personenstand

eines Österreichers im Inland nicht anerkannt werden konnten. Es bestand daher damals die ausschließliche

inländische Gerichtsbarkeit in Personenstandssachen österreichischer Staatsbürger, so daß ein ausländisches Gericht

(KG Riga) für die Scheidung der Ehe eines österreichischen Staatsbürgers nicht zuständig war.
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